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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

10. Stück vom Jahre 1879.

 NXX. Ministerial-Bekanntmachung
vom 25. April 1879, betreffend die Regelung des Dienstes des nach
Maßgabe des §. 1395 der Gewerbe-Ordnung bestellten Fabrik-

Aufsichtsbeamten.
I. Der Wirkungskreis des Aussichts-Beamten umfaßt innerhalb der durch

§. 139b und 154 der Gewerbe-Ordnung (Gesetz vom 17. Juli 1878 — R.-Gesetzbl.
S. 199) bezeichneten Grenzen

I!) die Aussicht über die Ausführung der die Beschäftigung der Arbeite-
tinnen und jugendlichen Arbeiter betreffenden Bestimmungen der Gewerbe-

rdnung;
2) die Aufsicht über die Ausführung des 8. 120 Absaß 3 der Gewerbe-

Ordnung).
Die Aufsicht darüber, ob die Einrichtungen der nach SF. 16 und 24 der Ge-

werbe-Ordnung einer besonderen Genehmigung bedürfenden Anlagen den Bedingungen
der ertheilten Genehmigung entsprechen, ist den Aufsichtsbeamten durch die Gewerbe-
Ordnung im Allgemeinen nicht übertragen. Enthält aber die für eine solche An-

).-Die Gewerbeunternehmer sind endlich verpfilchtet, allc dlesenigen Elhmichtungen herzustellen und
zu unterhallen, welche mit Nücksicht aufdie delondere Beschaffenhelt dos Gewerbebetriebes Be-
ltmebeställe zu thunlichster Slcherheitl gegen Gesahr * Leden und Gesundheit nothwendig sind. Darüber,

woelche gatchtenhen für alle Anlagen elner bestlmmien An herzustellen sind, können durch Beschluß desBundesraths Vorschnsten erlassen werden. Sowelt solche nicht crlaflen find, bleidt es den nach den
Landeegesetzen zuständigen Behörden üÜberlassen, die erforderiichen Bestimmungen zu uen.
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